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Die mitten im Wirtschaftswunder 1957 beschlossene Produktivitätsrente feiert ihren 
60. Geburtstag und steht vor der Herausforderung, sich an die Realitäten der Ar
beitswelt 4.0 anzupassen. Hybride Erwerbsverläufe, volatile Lebenseinkommens
kurven und die Internationalisierung der Arbeitsmärkte sind Charakteristika der 
 digitalisierten Wirtschaft. Für die „Rente 4.0“ heißt das: Die Einbeziehung der Le
benseinkommensbestandteile, die aus selbstständiger Tätigkeit stammen, wird im
mer wichtiger; die Beitragsbemessungsgrenze sollte deutlich angehoben werden; 
die Arbeit an Sozialversicherungsabkommen ist zu intensivieren. Gleichzeitig bleibt 
die Frage nach der Aufteilung von CareAufgaben mit ihren Auswirkungen auf die 
Alterssicherung von Frauen und Männern auf der Tagesordnung. Die geltende An
rechnungsregelung bei der Hinterbliebenenrente kann in der Arbeits und Lebens
welt 4.0 einer Überprüfung ebenso wenig standhalten wie die Regelungen zur Hei
ratserstattung vor 50 Jahren.

Mehr als dreißig Jahre lang wurde die Dis
kussion um die Zukunft der Alterssicherung 
in Deutschland dominiert von der Demogra
fie (Nullmeier 2012, S. 125): Die sukzessive 
Verlängerung der Lebenserwartung mehre
rer von Kriegen glücklich unberührter und 
vom wachsenden Wohlstand getragener 
Generationen und die Tatsache, dass sich 
die geburtenstarken Babyboomer in den 
20erJahren des 21. Jahrhunderts gemein
sam dem Renteneintrittsalter nähern, fo
kussierten die Aufmerksamkeit fast aller 
Experten und Expertinnen, die sich mit 
Rentenfragen beschäftigten, auf die Frage, 
wie die demografischen Herausforderun
gen bewältigt werden könnten.
Die Antworten, die gefunden wurden, sind 
bekannt: Mit einem in mehreren Schritten 
vollzogenen Reformpaket wurde das fakti
sche Renteneintrittsalter für Frauen und 
Männer angehoben (vgl. z. B. Brettschnei
der/Klammer 2016, S. 18; BörschSupan et 
al. 2009).1 Kindererziehungszeiten wurden 
in der Rentenversicherung als eigenständi
ger generativer Beitrag anerkannt.2 Und: 
Die Zielgröße des Verhältnisses von Stan
dardrente zu Durchschnittsverdienst wurde 
abgesenkt – verbunden mit der Relativie
rung der Sicherungsfunktion der gesetzli

chen Rente im Konzept der „drei Säulen“ 
und einer Aufwertung der zwei unterschie
denen Formen („privater“ und „betriebli
cher“) privilegierter kapitalgedeckter Alters
vorsorge (Kaltenbach 1990; Schmähl 2012).
Anschaulichster Beleg für die Engführung 
der Diskussion um die Zukunft der Rente ist 
die Briefmarke, die 1989 zum 100. Geburts
tag der Deutschen Rentenversicherung er
schien (siehe Abbildung 1). Sie zeigt weder 
Reichskanzler Otto von Bismarck, noch 
 einen Reprint des „Gesetzes betreffend die 
Invaliditäts und Altersversicherung“, das 
1889 beschlossen wurde, sondern darge
stellt sind „Demografiebäume“ im Wandel 
von der Pyramide des Jahres 1889 zum 
Weihnachtsbaum 2000 – offenbar für jeder
mann verständlich als Inbegriff dessen, was 
die Leistungskraft der Rentenversicherung 
im Generationenvertrag ebenso auszeich
net wie herausfordert.

1 Die Flexirentengesetzgebung des Jahres 2016 ist als vorläufig 
letzter Schritt in diese Richtung zu nennen, nachdem 2014 die 
„Rente mit 63“ für eine Teilgruppe der Versicherten die Logik 
des erhöhten Renteneintrittsalters durchbrochen hatte.

2 mit Nachhilfe durch das Bundesverfassungsgericht vgl.  
„Mütterrentenurteil“ vom 7. Juli 1992 Az.: 1 BvL 51/86, 1 BvL 
50/87, 1 BvR 873/90, 1 BvR 761/91 und Beschluss vom 
12. März 1996 Az. 1 BvR 609/90, 1 BvR 692/90.
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Der Einfluss des Arbeitsmarktes und der Ar
beitsmarktteilhabe auf die Alterssicherung 
stand während dieser Jahre im Schatten 
(und im Dienst) der dominanten Debatte. 
Der kleine auf den Arbeitsmarkt gerichtete 
Teil der Aufmerksamkeit konzentrierte sich 
wesentlich auf die Effekte der HartzRefor
men und den wachsenden Niedriglohnsek
tor. Diskutiert wurden die Fragen, ob die 
Verringerung der Arbeitslosigkeit und die 
Zunahme der Erwerbstätigkeit von Frauen, 
Migranten und Beschäftigten 55 plus die Al
terssicherung stabilisieren werden, oder ob 
neue Altersarmut all jenen drohe, die ein Le
ben lang von niedrigen Einkommen Beiträ
ge zahlen (Keck 2016; Brettschneider/Klam
mer 2016). 
Erst allmählich wird – im Kontext der Debat
ten um die „Arbeit 4.0“ – sichtbar, wie fahr
lässig es ist, Rentenpolitik zuerst von der 
Demografie, und nicht vom Arbeitsmarkt 
her zu denken. Entscheidend für die Finan
zierung der Renten von morgen sind näm
lich die Einkommen und Beiträge, nicht die 
Köpfe der Beitragszahler.
Die Frage nach der Rente in der Arbeitswelt 
4.0, die Frage nach der Rente 4.0, richtet 
nun gezielt den Blick auf den Zusammen
hang zwischen Arbeitsmarktdynamiken und 
Anpassungsnotwendigkeiten der gesetzli
chen Rentenversicherung in einer sich dis
ruptiv wandelnden Arbeitswelt und damit 
auf die Reformaufgabe, die Rente über 2030 
hinaus sicher zu erhalten. Es „stellt sich die 
Frage nach Generationengerechtigkeit un

ter dynamisch sich verändernden Arbeits
weltbedingungen. Mit der beschleunigten 
Digitalisierung und der Organisation der 
 Arbeit über Apps und Internetplattformen 
stehen wir mitten im Veränderungsprozess 
der Arbeitswelt 4.0. Die heute Jungen fra
gen: Wie können wir darauf vertrauen, dass 
wir – wenn wir alt sind – aus den Vorsorge
systemen, in die wir einzahlen, noch Leis
tungen erhalten, die ein Leben in Würde 
 gewährleisten?“ (Weiss/WelskopDeffaa 
2016).
In neun Thesen markiert dieser Beitrag die 
Leitplanken, die beachtet werden sollten, 
wenn in der 19. Legislaturperiode die Re
formnotwendigkeiten der Rentenversiche
rung unter diesen Vorzeichen neu auf der 
Tagesordnung stehen.

These 1:

Die Leistungsfähigkeit der gesetzlichen 
Rente wird von Veränderungen der Ar
beitswelt stärker berührt als von Verän
derungen der Lebenserwartung und der 
Geburtenrate.

Im Kosmos kapitalgedeckter Renten ist die 
Lebenserwartung neben dem Zins naturge
mäß die dominante Einflussgröße, da der 
individuell angesparte Betrag versiche
rungsmathematisch auf die Rentenbezugs
dauer verteilt werden muss. In der umlage
finanzierten Rentenversicherung ist der 
Zusammenhang zwischen Lebenserwar
tung und Funktionsfähigkeit des Systems 
deutlich weniger unmittelbar: Die Lebenser
wartung entscheidet zwar mit über die Zahl 
der Rentner, die zu einem bestimmten Zeit
punkt auf der Ausgabenseite der Renten
versicherung zu Buche schlagen und damit 
über die Gesamtausgabevolumina, die von 
den aktuellen Beitragszahlern aufgebracht 
werden müssen. Tatsächlich ist die Frage, 
wie hoch die Gesamtbelastung ausfällt, 
aber stärker von der Erwerbsbiografie und 
den Ansprüchen abhängig, die die Rentner 
erworben haben, als von ihrer Zahl. Sind 
Rentner, die gute Versicherungsbiografien 

Abbildung 1:  100 Jahre gesetzliche Ren
tenversicherung – deutsche 
Briefmarke von 1989

Quelle: Deutsche Bundespost.
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vorweisen können, im Rentenalter, sind sie 
„teurer“ und „belastender“ für die aktuelle 
Beitragszahlergeneration als Rentner, die 
lückenhafte Erwerbsverläufe hinter sich ha
ben. Ebenso ist im geltenden Rentenrecht 
entscheidend, wie viele Paare verheiratet 
das Rentenalter erreichen, und wie diese 
zuvor ihre Familienarbeit organisiert haben: 
Je weniger verheiratete Paare mit „traditio
neller Rollenteilung“ im Rentenalter, umso 
weniger schlägt die ungekürzte Hinterblie
benenversorgung als faktische Verlänge
rung der Rentenlaufzeit der Männer durch. 
Es ist also richtig und wichtig, in der Ren
tenpolitik die Zahlen zur Rentenbezugsdau
er zur Kenntnis zu nehmen, die zum Beispiel 
das Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ) 
kompakt zusammengestellt hat (siehe Ab
bildung 2). Wichtiger ist es jedoch, den 
Wandel der Erwerbsverläufe präzise zu be
obachten und seismografisch Arbeits

marktveränderungen fortzuschreiben, um 
die Anpassungsnotwendigkeiten des Ren
tenrechts rechtzeitig zu erkennen und auf 
den Wandel perspektivisch zu reagieren. 
Rentenreformen bedürfen langer Über
gangszeiten.
Der Dreischritt von der steigenden Lebens
erwartung über steigende Beitragssätze zur 
steigenden Belastung der aktiven Genera
tion, der über Jahre als Quasigesetzmäßig
keit den Demografiediskurs zur Rente in 
Deutschland bestimmte, wird inzwischen 
auch von EUExperten kritisch hinterfragt: 
Die „demografische Abhängigkeitsquote“ 
(das Verhältnis der über 65Jährigen zu den 
unter 65Jährigen) sei – so ihre Argumenta
tion – nur eine Teilmenge der für die Debatte 
relevanteren „ökonomischen Abhängig
keitsquote“: Neben den Rentnern sind die 
Erwerbslosen, aber auch die sonstigen 
nicht erwerbstätigen abhängigen Personen 

Abbildung 2:  Durchschnittliches Rentenbezugsalter und durchschnittliche Rentenbezugs
dauer 1980 bis 2015

Quelle: Deutsche Rentenversicherung Bund (zuletzt 2016), Rentenversicherung in Zahlen; Institut Arbeit und Qualifikation (IAQ); sozial
politikaktuell.de.
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(Hausfrauen/männer, Schüler, Studenten) 
„Mitesser“, die vom Arbeitsertrag der Er
werbstätigen mit finanziert werden. Wenn 
es um die distributive Inanspruchnahme der 
Erwerbstätigen gehe, müsse der Blick auf 
die (arbeitsmarktabhängige) Gesamtbelas
tung und nicht exklusiv auf die demografi
sche Abhängigkeitsquote gerichtet werden 
(siehe Abbildungen 4 und 5).

These 2:

Die größte Rentenreform in der Nach
kriegsgeschichte Deutschlands – die 
„große Rentenreform“ von 1957 – be
stand darin, die gesetzliche Rentenver
sicherung an die Dynamiken der Wirt
schaftswunderzeit anzupassen – an 
 veränderte Produktionsbedingungen, 
Produktionsprozesse und Produktions
anlagen. Die Dynamik der Rente war und 
ist von der Dynamik des Produktivitäts
fortschritts getragen. 

Die jetzt mehr als 30 Jahre währende Domi
nanz des Demografiediskurses und die Un
terschätzung der Produktions und Arbeits
marktdynamiken als Determinanten der 

Rentenpolitik in Deutschland überrascht 
umso mehr, als die entscheidende Wei
chenstellung für das deutsche Rentensys
tem vor genau 60 Jahren von der tiefen Ein
sicht in die Notwendigkeit bestimmt war, die 
Situation der Rentner „an die wirtschaftli
chen Gegebenheiten unserer Zeit“ anzu
passen, so die Begründung des Gesetzes 
zur Neuregelung des Rechts der Rentenver
sicherung der Arbeiter und Angestellten 
1957 (WelskopDeffaa 2016c, S. 146). Die 
bald nach Verabschiedung des Gesetzes 
erschienene Informationsbroschüre der 
Bundesregierung über die Produktivitäts
rente (siehe Abbildung 3) stellt nicht nur im 
Titel(bild) ganz andere Zusammenhänge 
her als die Briefmarke von 1989, sondern 
macht mit dem einleitenden Zitat des Gene
ralsekretärs für die Sozialreform Kurt Jantz 
auch im Text unverzüglich deutlich, welche 
ökonomischen Logiken sie ins Zentrum der 
Rentenpolitik stellt: 
„So entspringt die neue Rentenformel mo
dernem Denken über die Gegebenheiten 
und Erfordernisse des 20. Jahrhunderts. Sie 
stellt die Beziehung her zwischen Lohn und 
Rente, zwischen Produktivität der Wirt
schaft und den Einkünften der Alten, Kran

Abbildung 3:  Informationsbroschüre der Bundesregierung über die Produktivitätsrente

Quelle: Presse und Informationsamt der Bundesregierung 1957.
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ken und Hinterbliebenen. Das Denken im 
Geldwert der Beiträge für die Alters und 
Invaliditätssicherung ist durch das Denken 
im Wert der Arbeit abgelöst worden. Die An

passung des Altersruhegeldes [...] an die 
Wirtschaftsverhältnisse von heute und mor
gen – das war das Ziel der Rentenreform.“ 
(Presse und Informationsamt 1957, S.  8).

Abbildung 5:  Gesamtzahl der inaktiven Bevölkerung (alle Altersgruppen) im Verhältnis zur 
beschäftigten Bevölkerung (15 bis 64 Jahre) 2010 bis 2060 in Europa

Quelle: EUAgeing Report 2012, Commission services, EPC.

Abbildung 4:  Gesamtzahl der Senioren und Seniorinnen im Verhältnis zur beschäftigten 
Bevölkerung (15 bis 64 Jahre) 2010 bis 2060 in Europa

Quelle: EUAgeing Report 2012, Commission services, EPC.
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Die Wirtschaftsverhältnisse der 50er und 
60erJahre waren geprägt von einer dyna
mischen Veränderung der Produktionsmit
tel, der Produktionsbedingungen und pro
zesse und von einer deutlichen Steigerung 
von Produktivität (siehe Abbildung 6) und 
Lohneinkommen.
Die sich durch die steigende Produktivität 
ergebenden Verteilungsspielräume sollten 
nicht nur zwischen Arbeit und Kapital, son
dern auch zwischen Jung und Alt „gerecht“ 
verteilt werden – diese Entscheidung stand 
hinter dem Konzept der Produktivitätsren
te. Oswald von NellBreuning: Die junge, 
produktive und erwerbstätige Generation 
wolle die nicht mehr erwerbsfähige Gene
ration fortan „an dem von ihr laufend ge
schaffenen Sozialprodukt in so großzügiger 
Weise beteiligen, dass es dem aus dem Er
werbsleben ausscheidenden Menschen er
spart bleibt, von der Lebensstellung, die er 
in seinem Arbeitsleben sich errungen hat, 
und von der damit verbundenen Lebens
haltung abzusinken.“ (NellBreuning 1960, 

S. 360). Wie viel zu verteilen sei, bestimme 
sich dabei allein durch Leistungsfähigkeit 
und Leistungswillen der aktiven Generation 
(NellBreuning 1960, S. 363). Der Produk
tivitätsfortschritt je Arbeitsstunde sei also 
auf „drei Anwärter“ zu verteilen: auf höhere 
„Lebenshaltung“ (Löhne), auf Arbeitszeit
verkürzung und auf die Ansprüche der 
Nicht(mehr) Produktiven (NellBreuning 
1960, S. 351). 
Diese Bewertung der Funktionsweise der 
Produktivitätsrente ist bis heute zutreffend. 
Wenn die Digitalisierung, wie zu erwarten 
(siehe Abbildung 7), eine deutliche Steige
rung der Produktivität mit sich bringt, wer
den grundsätzlich die Verteilungsspiel
räume – auch die zugunsten der Rentner – 
größer, sofern nicht eine beschleunigte 
„kapitalistische Logik der Landnahme im 
Informationsraum“ (Boes et al. 2015) eine 
Gewinnmaximierung mit exklusiver Vertei
lung des Produktivitätsfortschritts auf Kapi
talertrag und Arbeitszeitverkürzung durch
setzen kann.

Abbildung 6:  ProduktionsProduktivitätsSchere in Deutschland 1950 bis 2010, ab 1991 
Gesamtdeutschland; 1950 und 1990 jeweils = 100

Quelle: The Conference Board, http://library.fes.de/pdffiles/wiso/08997.pdf
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Per se ist der mit der Digitalisierung verbun
dene Produktivitätsfortschritt eine Chance 
für die Rentenversicherung, weil mit ihm der 
Verteilungsspielraum zugunsten der Nicht
Erwerbspersonen größer wird. Es deutet 
sich allerdings an, dass die Steigerung der 
Produktivität in der Arbeitswelt 4.0 struktu
rell mit komplexen Verschiebungen der Be
schäftigtenstruktur zulasten der abhängi
gen Lohneinkommen verbunden sein wer
den, die für das Rentenversicherungssystem 
eine Herausforderung darstellen. Sie muss 
rechtzeitig erkannt und gelöst werden, da
mit sich die Chance der Arbeit 4.0 nicht zu 
einem Risiko für die Rentenversicherung 
entwickelt (WelskopDeffaa 2016a).

These 3:

Die Arbeitswelt 4.0 ist eine Arbeitswelt 
hybrider Erwerbsverläufe. Unter den 
jüngeren Kohorten nimmt schon heute 
der Anteil derer zu, in deren Erwerbsle
ben sich Phasen der Selbstständigkeit 
und Phasen abhängiger Beschäftigung 

mehrfach abwechseln. Diese Entwick
lung beschleunigt sich; Grenzen zwi
schen abhängiger und selbstständiger 
Tätigkeit verschwimmen. 

Die Zukunft der Arbeit vorherzusagen ist 
gerade in Umbruchszeiten mit erheblichen 
Risiken verbunden. Niemand kann wissen, 
wie sich die neuen ITMöglichkeiten auf die 
Organisation der Arbeit tatsächlich auswir
ken werden. Die kreative Suche nach pas
senden Vokabeln, die den Veränderungs
prozess beschreiben sollen (zum Beispiel 
Cloudworking, Informationsgesellschaft, 
digitale Treppe), macht bereits deutlich, wie 
schwer es fällt, das Profilgebende der neu
en Arbeitswelt auf den Begriff zu bringen. 
Mit der Formel „Arbeiten 4.0“ hat sich aktu
ell ein Code durchgesetzt, der besonders 
offen ist – unter anderem für die kontinuier
liche Integration von Studienergebnissen 
und Erkenntnissen verschiedenster Art, weil 
er sich bewusst inhaltlich selbst nicht fest
legt – weder auf einen spezifischen Zusam
menhang der Arbeitsmarktveränderung zur 

Abbildung 7:  Deutsche Wirtschaft profitiert von der Digitalisierung – Entwicklung der Pro
duktivität 2013 bis 2025

Quelle: http://m.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/industrie40steigertproduktivitaetindeutschlanddeutlich14071866.html.
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digitalen Revolution, noch auf einen ein
zelnen vermeintlich „prägenden“ Teilaspekt 
der Veränderung (Weißbuch 2016). 
Jenseits aller Unwägbarkeiten spricht vieles 
dafür, dass ein wesentliches Merkmal der 
Arbeitwelt 4.0 in der Möglichkeit der Unter
nehmen bestehen wird, ihre Produktions
prozesse – via Cloud – flexibel skalierbar 
weit über die physischen Grenzen des Be
triebs auszuweiten (Boes et al. 2015, S. 78; 
Schröder 2016). Aufbauend auf dem Para
digma der Cloud reorganisieren die Unter
nehmen ihre Wertschöpfungsbeziehungen 
in neuartigen Formen der Zusammenarbeit 
im „Informationsraum“ unter Einbeziehung 
vielfältigster Akteure – aufgrund des kos
tengünstigen Zugangs zum Internet und der 
Anwendung mobiler Endgeräte wird die 
 Eintrittsschwelle für neue Akteure immer 
niedriger. Darüber hinaus bildet sich eine In
frastruktur an CrowdsourcingPlattformen 
heraus, die als Intermediäre zwischen Un
ternehmen und den Akteuren im Netz fun
gieren – mit ihrer Hilfe werden Crowd
sourcees, digitale Freelancer, in sprunghaft 
steigender Zahl nahtlos in den Produktions
prozess integriert, ohne selbst in einem 
Lohnarbeitsverhältnis zu stehen (Boes et al. 
2015, S. 80 f.).
Da die neuen Beschäftigungsformen für 
viele Anbieter von und Nachfrager nach Ar
beit offenkundig mindestens vorläufig hoch 
attraktiv sind, da sie Flexibilität und Selbst
bestimmung optimal vereinbar zu machen 
scheinen (#WorkonDemand), spricht nichts 
dafür, dass der beobachtbaren Zunahme 
von Phasen (neuer) Selbstständigkeit im Le
benslauf kurzfristig die Dynamik abhanden
kommen wird. Vielmehr ist damit zu rech
nen, dass (mindestens bis zur Ablösung des 
geltenden Arbeitsrechts durch ein erweiter
tes Beschäftigungsrecht) Pendelerwerbs
biographien zunehmen werden, in denen 
Beschäftigte zeitweise größere Teile ihres 
Erwerbseinkommens außerhalb eines Nor
malarbeitsverhältnisses erwirtschaften. Die 
wegweisende Analyse von Kay et al., die die 
Zunahme der Pendelbiografien bereits für 
die letzten Jahrzehnte sichtbar machen 

kann (Kay et al. 2017), stützt die Erwartung 
der beschleunigten digitalisierungsgetrie
benen Erwerbshybridisierung (Welskop
Deffaa 2016b). Die Bereitschaft und Not
wendigkeit, im Lebenslauf Phasen selbst
ständiger und abhängiger Beschäftigung zu 
kombinieren, wird durch die Realität paral
leler Ausübung selbstständiger und abhän
giger Tätigkeiten (Nebenerwerbsgründun
gen) ergänzt und befördert das Verschwim
men der (vormals vermeintlich) klaren 
Abgrenzung selbstständiger von abhängi
ger Arbeit. 

These 4:

Die Antwort der Rentenversicherung 
auf  diese Entwicklung muss lauten:  
Wir erweitern den Kreis der Pflichtversi
cherten. Selbstständige gehören in die
sen Kreis ebenso hinein wie Arbeiter und 
Angestellte.

Für die Rentenversicherung ist die Reaktion 
auf grundlegende Verschiebungen der Be
schäftigtenstruktur keine neue Aufgabe 
(Wolff 1990). Seit ihrer „Erfindung“ ist der 
Kreis der Versicherten immer wieder aus
geweitet worden; vormals eigenständige 
Sicherungssysteme wurden zusammenge
führt, um den solidarischen Finanzierungs
ausgleich in der Generationenfolge unab
hängig von Brancheneffekten umfassend 
gewährleisten zu können. Gestartet ist die 
gesetzliche Rentenversicherung als reine 
Arbeiterrentenversicherung; erst kurz vor 
dem ersten Weltkrieg wurden auch die An
gestellten in die Pflichtversicherung einbe
zogen, in einer rechtlich eigenständigen 
Reichsversicherungsanstalt für Angestellte. 
Es dauerte dann noch 90 Jahre, bis die 
 Organisationsreform der gesetzlichen Ren
tenversicherung 2004 einen einheitlichen 
Versichertenbegriff einführte und die admi
nistrative Trennung der Arbeiter und der 
Angestelltenversicherung beendete (ver.di 
2014, S. 29) – nachdem bereits mit der Ren
tenreform 1957 die meisten inhaltlichen Un
terschiede zwischen der Versicherung der 
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Angestellten und Arbeiter aufgehoben wor
den waren (Hockerts 1990, S. 98). 
Auch verschiedene Selbstständige sind im 
Zuge dieser Anpassungs und Reaktions
prozesse in die gesetzliche Rentenversiche
rung einbezogen worden (Kreikebohm/Kus
zynski 2012). Entstanden ist ein Flicken
teppich, der selbst für Fachleute kaum eine 
innere Logik erkennen lässt. Es bedarf 
schon gründlicher historischer Spurensu
che, um die jeweiligen Einzelfallentschei
dungen nachzuvollziehen und zu bemerken, 
dass und warum die Krankenschwester in 
der Rentenversicherung auch als Selbst
ständige im Regelfall pflichtversichert ist, 
die Altenpflegerin aber nicht. „Die selbstän
dig Tätigen fanden nur zögerlich Zugang 
zur Sozialversicherung,“ so das Handbuch 
der gesetzlichen Rentenversicherung (Wolff 
1990, S. 536): „Man ging davon aus, dass 
Selbstständige, die übertragbare sachliche 
Produktionsmittel besaßen, nicht schutzbe
dürftig sind. Daher wurden grundsätzlich 
nur diejenigen Selbstständigen, die für ihre 
Tätigkeit keine sachlichen Produktionsmit
tel brauchten [...], der Zwangsversicherung 
unterstellt. Diese Art der Bedürftigkeitsun
terscheidung scheint eher willkürlich zu 
sein, zumal die damit verbundene Fiktion, 
dass nämlich allein das Eigentum an Pro
duktionsmitteln für eine Einkommenssiche
rung ausreicht, nicht der Wirklichkeit ent
spricht. Vielmehr müssen die meisten 
Selbstständigen wie jeder Arbeitnehmer 
ihre volle Arbeitskraft zur Existenzsicherung 
mit einbringen.“ 
Die Einbeziehung der selbstständigen 
Handwerker in die gesetzliche Rentenversi
cherung 1939 folgte dieser Einsicht. Und 
1983 wurden die selbstständig tätigen 
Künstler und Publizisten in der Rentenversi
cherung der Angestellten versicherungs
pflichtig – unterstützt durch die Konstruk
tion der Künstlersozialkasse, über die ein 
QuasiArbeitgeberanteil der Beiträge als 
Künstlersozialabgabe von den „Vermark
tern“ einbezogen wird.
Für selbstständige Landwirte (und ihre An
gehörigen) fand der Gesetzgeber 1957 eine 

andere Lösung: Die gesetzliche Alterssi
cherung der Landwirte wird als eigene be
rufsständische Versorgung (heute von der 
Sozialversicherung für Landwirtschaft, 
Forsten und Gartenbau) durchgeführt und 
zielt auf eine Teilsicherung ab, deren Höhe 
nur mit der Dauer der Einzahlungen variiert. 
Der Beitragssatz ist nominell für alle Versi
cherten gleich hoch, dabei wird je nach Ein
kommenshöhe ein Beitragszuschuss aus 
Steuermitteln bis zu 60 Prozent des Bei
trags gewährt (Bundesregierung 2012).
Es ist hier nicht der Ort, um die unter
schiedlichen Lösungen zur Einbeziehung 
von Selbstständigen in die Versicherungs
pflicht im Detail zu vergleichen, und es 
 sollen auch die Möglichkeiten erweiterter 
Melde, Abgleichs und Abführungspflich
ten (und Gestaltungsoptionen des Sozial
versicherungs ausweises) nicht nachvollzo
gen werden, die hilfreich sein können, um 
Beitragsvermeidungsstrategien von Selbst
ständigen entgegenzutreten (Wolff 1990, 
S. 559 ff.). Entscheidend ist im Zusammen
hang mit den skizzierten Prognosen zur hy
briden Arbeitswelt 4.0 im Grunde nur das 
Fazit: Immer dort, wo tiefergreifende Ver
änderungen des Erwerbslebens den um
fassenden Versicherungsschutz schutzbe
dürftiger Beschäftigter infrage stellten oder 
wo die Exklusion größerer Einkommens
bestandteile im Lebenslauf das Solidar
prinzip der Rentenversicherung zu gefähr
den drohten, ist es dem Gesetzgeber (nicht 
selten nach Vorarbeit der Gerichte) gelun
gen, den Kreis der Versicherten zu erwei
tern beziehungsweise die Versicherungs
pflicht zu präzisieren. 
Die hybriden Erwerbsformen der Arbeitswelt 
4.0 lassen eine Exklusion der Einkommen aus 
selbstständiger Tätigkeit nicht länger vertret
bar erscheinen (WelskopDeffaa 2017; Null
meier 2017), weil im Lebenslauf letztlich un
kalkulierbare Einkommensbestandteile aus 
selbstständiger Arbeit immer größere Be
deutung für das Lebenserwerbseinkommen 
erlangen. Mindestens eine an den Handwer
kern (18jährige Versicherungspflicht) oder an 
den Landwirten (Pflichtversicherung als Teil
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sicherung mit Beitragszuschüssen) orientier
te Lösung müsste zeitnah für alle Selbststän
digen  eingeführt werden. Beide „Vorbilder“ 
sind Vorbilder, die (gerade auch) für hybride 
 Erwerbsverläufe entwickelt wurden – in 
die  Meisterrolle eingetragene Handwerker 
kombinieren in ihrem Lebenslauf typischer
weise Phasen der Anstellung als Lehrling und 
Geselle mit Phasen der Selbstständigkeit als 
Meister. Die gesetzliche Alterssicherung für 
Landwirte orientiert sich an hybriden Er
werbsverläufen, indem sie besonders einfa
che Befreiungsmöglichkeiten für die Land
wirte schafft, die als Nebenerwerbslandwirte 
eine reguläre Beschäftigung in  einem sozial
versicherungspflichtigen Beschäftigungsver
hältnis nachweisen können. 
Eine großzügige Bezuschussung der Bei
träge von prekären Selbstständigen und 
eine vergleichsweise einfache Möglichkeit 
der Befreiung von der Versicherungspflicht 
bei Nachweis ausreichender Absicherung 
für hybride Selbstständige könnten zwei 
 erprobte Muster sein, die für die Einbezie
hung der neuen hybriden Selbstständigen 
der Arbeitswelt 4.0 zu übernehmen wären.

These 5:

Neben ihrer Hybridisierung charakteri
siert die Volatilität Erwerbsverläufe in 
der Arbeitswelt 4.0.

Der „klassische Erwerbsverlauf“ mit konti
nuierlich steigendem Einkommen wird in 
der Arbeitswelt 4.0 durch Erwerbsverläufe 
mit Einkommensspitzen in verschiedenen 
Lebensphasen abgelöst, Phasen mit hohem 
und Phasen mit niedrigem Einkommen 
wechseln sich ab. Im Vergleich zur Hybridi
sierung lässt sich die zu erwartende zuneh
mende Volatilität der Einkommensverläufe 
in der Arbeitswelt 4.0 durch die vorhande
nen Daten bislang noch weniger gut als 
kommender Trend aufspüren. Immerhin be
stätigt der Datenreport 2016 des Sta
tistischen Bundesamtes (Destatis) und des 
 Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialfor
schung (WZB), dass drei Prozent der Men

schen, die 2014 über ein Einkommen in 
Höhe von 150 Prozent des Medianeinkom
mens verfügten, in den Jahren 2010 bis 
2013 ein oder zwei Phasen der Einkom
mensarmut erlebt haben (Goebel/Krause 
2016). Die Mechanik des Ausgleichs ein
kommensschwacher Phasen im Lebens
lauf, in denen nur wenige Entgeltpunkte für 
die Rente erworben werden, durch höhere 
Beiträge in guten Jahren ist durch die 
 Beitragsbemessungsgrenze gekappt. Diese 
Kappung ist immer weniger plausibel – eine 
deutliche Anhebung der Beitragsbemes
sungsgrenze gehört daher zu den sinn vollen 
und notwendigen Anpassungen der gesetz
lichen Rentenversicherung an die Arbeits
welt 4.0 ebenso wie die Erweiterung des 
Versichertenkreises (Weiss/WelskopDef
faa, 2016 votieren für eine „dynamische 
 gesplittete Beitragsbemessungsgrenze“, 
WelskopDeffaa 2016c).

These 6:

Die Arbeitswelt 4.0 ist nicht nur hybri
der und volatiler, sie ist auch internatio
naler als die Arbeitswelt der 1950er 
Jahre.

Nicht selten werden die wesentlichen Be
währungsrisiken der gesetzlichen Renten
versicherung in der Arbeitswelt 4.0 darin 
gesehen, dass mit der Digitalisierung die 
Globalisierung der Arbeit beschleunigt vor
anschreitet. Wie kann ein nationales Al
terssicherungssystem wirksamen Versiche
rungsschutz anbieten in einer Welt, in der 
die Arbeit über Clouds und Plattformen in 
kleine Aufträge zerteilt in aller Herren Län
der angeboten und erledigt wird? Wie lässt 
sich Versicherungszwang durchsetzen un
ter den Bedingungen globalisierter arbeits
teiliger Wertschöpfung – nicht nur in der 
 Industrie, sondern auch in den Dienstleis
tungsbranchen? 
Tatsächlich nimmt bei der Deutschen Ren
tenversicherung der Anteil der Versiche
rungskonten mit Auslandsbezug stetig zu. 
Es gibt immer mehr Menschen mit Migra
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tionshintergrund, die in Deutschland Arbeit 
suchen und finden, und immer mehr deut
sche Beschäftigte verbringen einen Teil ih
res Erwerbslebens im Ausland. Gleichzeitig 
kann man ablesen, dass gerade unter den 
Menschen mit Wanderungsgeschichte be
sonders viele sind, deren Rente im Alter 
nicht zum Leben reicht (Sachverständi
genrat 2010). Es besteht also reichlich An
lass, die früh entwickelte „Aus und Ein
strahlungstheorie“ weiterzuentwickeln, die 
die Schwächen einer strikten Anwendung 
des Territorialitätsprinzips einer nationalen 
So zialversicherung überwindet, die ihre 
Schranken an den Grenzen der inländi
schen Staatsgewalt findet (Wolff 1990, 
S. 531).
Der Nationalstaat hat keine unmittelbare 
Verantwortung und Kompetenz, für Men
schen in anderen Ländern soziale Siche
rung (und Besteuerung) zu regeln, aber die 
Verantwortung für die soziale Sicherheit der 
eigenen Bürger kann er als Sozialstaat nicht 
abgeben. Er hat also weiterhin nicht nur da
für Sorge zu tragen, dass Menschen, die in 
Deutschland leben und arbeiten, hier Steu
ern zahlen, ebenso muss fraglos ihre Sozi
alabgabenpflicht durchgesetzt werden, um 
das soziale Sicherungsniveau verlässlich zu 
gewährleisten, das dem Sozialstaatsgebot 
des Grundgesetzes entspricht. Unterneh
men, die hier Arbeitsleistung nachfragen, 
müssen ihren Teil dazu beitragen, dass die 
darauf entfallenden Steuern und Sozialab
gaben tatsächlich entrichtet werden.
Reformbedarf, der sich als Schlussfolge
rung aus der Globalisierung für die Sozial
versicherungen ergibt, besteht daher in der 
Notwendigkeit, vermehrt Sozialversiche
rungsabkommen abzuschließen. Ausweis
lich des Internetauftritts der Deutschen 
Rentenversicherung hat Deutschland aktu
ell mit zwanzig Ländern zweiseitige Sozial
versicherungsabkommen abgeschlossen. 
Die Liste, die sich auf der Homepage des 
Bundesfinanzministeriums findet, verweist 
auf über einhundert Doppelbesteuerungs
abkommen (WelskopDeffaa 2017) – ein 
Ungleichgewicht, das unter den Bedingun

gen der Wirtschaft 4.0 nicht länger akzep
tiert werden kann.

These 7:

Ein beitragsbasiertes Rentensystem, 
das darauf zielt, im Alter Ersatzleistun
gen für ausfallendes Erwerbseinkom
men zu gewähren, ist auch in der Ar
beitswelt 4.0 sinnvoll und tragfähig, da 
sich bei allen Veränderungen, die durch 
die Digitalisierung zu erwarten sind, 
grundsätzlich erkennbar nichts an der 
Tatsache ändert, dass Einkommen für 
„Arbeit“ gewährt wird. 

Wo Arbeit erbracht wird und wie Arbeit or
ganisiert wird – das wird sich in den Chan
geprozessen der Arbeitswelt 4.0 vergleichs
weise stark verändern, das haben wir 
bereits konstatiert. Hybride Erwerbsverläu
fe sind das Ergebnis, auf das rechtzeitig mit 
der Einbeziehung aller SelbstständigenEin
kommen in die Beitragspflicht reagiert wer
den sollte. Eine grundsätzliche Anfrage an 
die Funktionsfähigkeit eines beitragsbasier
ten Sicherungssystems, das am Erwerbs
einkommen anknüpft, entsteht aus den 
Wandlungsprozessen dabei nicht. 
Grundlegender stellt sich die Frage nach 
seiner Zukunft für einen anderen Teil des 
DreiSäulenModells – für die betriebliche 
Alterssicherung. Denn mit der Digitalisie
rung der Arbeit wird sich vor allem der „Be
trieb“ in seiner Funktion erheblich verän
dern. „Der Aufstieg des Computers zum 
Medium bewirkte [...] nicht nur im Blick auf 
nationale Arbeitsmärkte räumliche Entgren
zungen, sondern brach einer forcierten 
‚Entbetrieblichung’ von Erwerbstätigkeit 
Bahn. Die Telearbeit der frühen Jahre, die 
meist nur die häusliche Verdopplung des 
Firmenarbeitsplatzes zu Hause und den 
händischen Hin und Hertransport der Ar
beitsinhalte auf Disketten meinte, hatte hier 
allenfalls einen leichten Vorgeschmack auf 
das geboten, was nun mit dem Siegeszug 
des Internets passierte. Das zeitliche und 
räumliche Gefüge von Arbeit verändert sich 
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zusehends, Arbeit wurde zunehmend auch 
außerhalb von Fabriken und Büros verrich
tet – und sie wird wohl kaum mehr dahin 
zurückkehren.“ (Schröder 2016, S. 70). We
der räumlich und zeitlich, noch arbeitsver
traglich ist der „Arbeiter 4.0“ nachhaltig in 
einen Betrieb eingebunden, als digitaler No
made ist er keinem Arbeitgeber so nahe, 
dass dieser für ihn eine lebensbegleitende, 
Betriebszugehörigkeit stabilisierende be
triebliche Alterssicherung abzuschließen als 
naheliegendes Incentive ansehen wird. Die 
im Koalitionsvertrag der 18. Legislaturperio
de verabredete Stärkung betrieblicher Al
tersversorgung zu einer starken „zweiten 
Säule“ erscheint daher fast ein wenig als 
Erinnerung an eine längst vergangene Zeit. 
Alterssicherungspolitik setzte hier mit Un
terstützung einiger Gewerkschaften das 
fort, was mit der Privilegierung der Entgelt
umwandlung durch die RiesterReformen 
bereits begann: Die entschlossene Umdeu
tung betrieblicher Altersversorgung zu einer 
Spielart kapitalgedeckter Altersvorsorge, 
bei der die Mitarbeiter ihre Zusatzrente über 
den Betrieb abwickeln, via Entgeltumwand
lung aber selbst finanzieren. Nach der ers
ten Stufe der Entpflichtung der Arbeitgeber 
bei der sozialabgabenfreien Entgeltum
wandlung 2002 könnte es nun zu einem Mo
dell kommen, das „betrieblich“ nur deshalb 
noch im Namen trägt, um die aktive Ein
bindung der Sozialpartner in die kapitalge
deckte Säule mit einem Begriff zu verbin
den. Ob damit Anforderungen der Arbeits
welt 4.0 sachgerecht aufgegriffen werden, 
wird sich unter Umständen von Branche zu 
Branche unterschiedlich beantworten las
sen.

These 8:

Die Einbeziehung unbezahlter CareTä
tigkeit in die Rentenversicherung bleibt 
auch in der Arbeitswelt 4.0 eine Heraus
forderung. 

Wenn und damit es gelingt, Erwartungen 
von Frauen und Männern an eine partner

schaftliche Verteilung von Erwerbs und Fa
milienarbeit in der Arbeitswelt 4.0 leichter 
realisierbar zu machen (Weißbuch 2016, 
S. 32), bedarf es flankierender gesetzlicher 
Anpassungen nicht nur im Familien und Ar
beitszeitrecht. Auch für das Rentenrecht er
gibt sich in der Arbeitswelt 4.0 die Chance 
und Notwendigkeit der nächsten Stufe der 
Anpassung – weg von der Philosophie der 
abgeleiteten Alterssicherung der Ehefrau hin 
zu einer gleichberechtigten Alterssicherung, 
die eine partnerschaftlich einvernehmliche 
Aufteilung von Erwerbs und CareArbeit im 
Alter nicht mit ungleichen Folgen „bestraft“ 
(Tophoven/Tisch 2017; Brettschneider/Klam
mer 2016, S. 65). Es geht um ein Renten
recht, das eine partnerschaftliche Verteilung 
der CareAufgaben unterstützt (Bundesre
gierung 2011, S. 4; Brudermüller u. a. 2013). 
Die geltende Anrechnungsregelung bei der 
Hinterbliebenenrente wird in der Arbeits 
und Lebenswelt 4.0 einer Überprüfung an
hand der geltenden Vorstellungen von Ehe, 
Partnerschaft und Frauenerwerbstätigkeit 
ebenso wenig standhalten wie die Regelun
gen zur Heiratserstattung vor 50 Jahren 
(Wolff 1990, S. 553; WelskopDeffaa 2016c, 
S. 151). Ein permanentes Rentenanwart
schaftssplitting, wie es von vielen Frauen
verbänden seit Jahren gefordert wird, ist als 
laufender Versorgungsausgleich – idealer
weise aufsetzend auf der Errungenschafts
gemeinschaft als Ehegüterstand und kom
biniert mit Kinderzuschlägen für die Aufsto
ckung gesplitteter Anwartschaften – eine 
passende Lösung für eine familien und 
generationengerechte Rente 4.0 (Weiss/
WelskopDeffaa 2016, S. 10). Die kontinuier
liche hälftige Aufteilung der von beiden 
Partnern während der Ehe erworbenen 
Rentenanwartschaften würde das häufig 
sehr böse Erwachen bei der Scheidung er
sparen. Es könnte und sollte durch Zuzah
lungsregelungen die Chance eröffnet wer
den, die durch Erwerbsunterbrechung und 
Teilzeitarbeit entstehenden Alterssiche
rungsrisiken nicht nur partnerschaftlich auf
zuteilen, sondern auch frühzeitig auszuglei
chen. Der ähnlich wie bei den Partnermona
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ten des Elterngeldes durch eine solche 
Regelung zu erwartende Effekt, dass die 
Neigung der Männer zunimmt, für familiäre 
Sorgeaufgaben die eigene Arbeitszeit zu re
duzieren und die häuslichen Aufgaben mit 
ihren Partnerinnen zu teilen, spricht aus
drücklich für die Einführung der Regelung, 
die verbunden mit einer regelmäßigen Infor
mation über die persönlichen Alterssiche
rungsanwartschaften unbürokratisch aus
zugestalten ist. 
Den hier vorgeschlagenen Kinderzuschlä
gen für die Aufstockung gesplitteter An
wartschaften ist im Vergleich zu anderen 
Konzepten der verbesserten Anerkennung 
von Familienleistungen in der Rente klar der 
Vorzug zu geben. Die weitere Verbesserung 
der Anerkennung familiärer Pflegeleistun
gen in der Rentenversicherung bleibt unab
hängig davon auf der Tagesordnung, um 
dem Zusammenwirken von professioneller 
und familiärer ambulanter Pflege die ad
äquate rentenrechtliche Rahmung zukom
men zu lassen. Unterstützt durch digitale 
Services für die häusliche Pflege wird die
sem Zusammenwirken in den nächsten 
Jahren eine eher wachsende Bedeutung 
zukommen.

These 9:

Generationengerechtigkeit in der Rente 
bedarf einer Zusage auf der Leistungs
seite, die den heutigen Beitragszahlern 
ein vernünftiges Maß an Erwartungssi
cherheit bezüglich des Leistungsni
veaus gibt. Auch und gerade in der Ar
beitswelt 4.0!

„Mit der beschleunigten Digitalisierung und 
der Organisation der Arbeit über Apps und 
Internetplattformen stehen wir mitten im 
Veränderungsprozess der Arbeitswelt 4.0. 
Die heute Jungen fragen: Wie können wir 
darauf vertrauen, dass wir – wenn wir alt 
sind – aus den Vorsorgesystemen, in die wir 
einzahlen, noch Leistungen erhalten, die ein 
Leben in Würde gewährleisten?“ – diese 
Frage aus dem Konzeptpapier „Die Rente 

4.0“ (Weiss/WelskopDeffaa 2016, S. 1) ha
ben wir an den Anfang der neun Thesen zur 
Rente in der Arbeitswelt 4.0 gestellt. Acht 
Thesen haben wesentliche Leitplanken 
 einer Weiterentwicklung der Rentenversi
cherung unter den Bedingungen von Digita
lisierung und Globalisierung bereits be
nannt. Ein letzter Gedanke soll und darf 
nicht fehlen: 
Um die Risikobereitschaft der Jungen, ihre 
Neugierde und Mitgestaltungsbereitschaft 
in der Arbeitswelt 4.0 zu fördern, ist eine 
verlässliche, folgerichtige Gestaltung der 
Alterssicherung von herausragender Be
deutung. Gerade in Zeiten, in denen vieles 
Vertraute wegbricht, bedarf es institutionel
ler Gewissheiten, die zur Gestaltung des 
 eigenen Lebens frei von Ängsten ermutigen. 
Die heute jungen Erwachsenen sehen das 
durchaus so. Sie sind bereit, höhere Beiträ
ge zur gesetzlichen Rentenversicherung zu 
zahlen, wenn sie sich im Gegenzug darauf 
verlassen können, dass dem auch ein ver
lässliches Sicherungsniveau gegenüber
steht (siehe Abbildung 8). 
Um das Vertrauen der heutigen jungen Bei
tragszahler in die Rentenversicherung und 
damit ihre Beitragszahlungsbereitschaft zu 
erhalten, braucht es die Zusicherung eines 
Sicherungsniveaus der gesetzlichen Ren
tenversicherung über 2030 hinaus. Heute 
endet diese sozialrechtliche Zusicherung 
der MindestRentenniveauhöhe im Jahr 
2030 (§ 154 Abs 3 SGB VI), also Jahre vor 
dem zu erwartenden Renteneintritt der heu
te 30 oder 35Jährigen. Diese Zusage 
muss bis zum Jahr 2070 verlängert werden 
– und zwar auf einem Niveau, das oberhalb 
der im geltenden Recht für 2030 avisierten 
43 Prozent liegt. 
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